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4. ©Raffung einer AuS fun ft fi elle für gach»
fragen. Ser Antrag beS 93orftanbeS, für bie AuSfunft
in gadjfragen etne befonbere ©teile p fcfjaffen, n>irb

gerne angenommen. Çerr KantonSlugenieur Simmann tn
Altorf roirb fief) blefer ©adje roibmen. @r wirb bie

Anfragen entroeber oon fleh auS ober In 33erbinbung
mit gacf)foüegen beantworten. Samit miß man nament--
lieh Heineren ©emeinben, bie fein eigenes technics
^ßerfonal haben, an bte $anb geben.

5. Sie QahreSrechnung jeigt bei ffr. 3061.66
©Innahmen unb gr. 2507.80 Ausgaben einen Überfdjufj
oon gr. 553.86, roomit baS VeretnSoermögcn oon gram
fen 739.35 auf gr. 1293.21 anfteigt. Srot3bem für baS

VeretnSorgan ftatt ber oorgefeljenen gr. 600 faft baS

doppelte oerroenbet ronrbe, lief? bte Rechnung einen fo
günftigen Abfdfjluß p, weil au3 bem gachfutS, nach
Ablieferung oon gr. 200 an franfe ©djmetjerfolbaten,
nodj ein Überfchuß oon gr. 1363.87 pgunfien ber 93er»

elnSfaffe blieb, gür baS 3ahr 1917/18 tfi eine ©rhöhung
ber ailitglieberbeiträge oorgefeben, oon 5 auf 7

granfen für bte Aftio» unb oon 10 auf 12 granfen
für bie unterftütjenben SJlitglieber.

Auf Antrag ber SlechnungS » Kommtffion wirb bie

Stedjnung genehmigt unb bem Vorftanb ein befchetbeneS
Saggelb oon gr. 5 ausgerichtet.

6. AIS Ort ber nächften SahreSoetfammlung mürbe
Saufanne beftimmt. (bisherige 33erfammlungS-• Orte:
©t. ©aßen, 93ern, ßürich, 3üri«h unb @t. ©aßen.

7. Ste aßgemeine Umfrage mürbe nicht benütst, fo
baß bie ©ißung um 12 V-t Uhr gefchloffen werben fonnte.

Am SSlittagSbanfett im fletnen SonhaBefoat über»

brachte £>err Sanbammann A. Siiegg ben ©ruf? ber
©t. ®aßer=9legietung. @r joflte ber Arbeit beS SBer einS

große Anerfennung unb gab einiges befannt auS ber
©ntwicflung beS ©traßenneßeS im Kanton ©t. ©aßen:
Sie erfte ©traße mürbe im Qahre 1774 unter Abt SSeba

oon SM nach Storfchach erbaut, um bie bmnaltge Korn»
Jammer am Vobenfee mit ben Ortfcßaften p oerbtnben.
3m 3fa^rc 1811 erfolgte bte VelaftungSprobe ber ftel»

netnen Vrücfe über bte ©itter. 3ur ©röffnung fuhr in
einer ©taatsfaroffe ber Kleine Stat über baS olelbe
rounberte unb heute noch p ben fcf)önften Vrücfen bauten
jäßlenbe SBerf. Am anbern SHorgen ftanb auf einer
Snfdhrift :

„Amt, SBattbeter, barfft bu'S rut)tg wagen,
®te SBrticte bat beä Sattbeä größte Itaft getragen!"

Sen erften Auffchroung nahm baS ©traßenwefen
burdh bie 33erfaffung oom 3ahre 1831; ber ©taat oer»
pflichtete fleh, fàr Unterhalt ber £>auptftraßen p
forgen. 3in ©efefc oont 3ahre 1834 würbe bie ©teile
eines SBafferbau» unb ©traßeninfpeftorS gefdhaffen. Sie
größten iöerbtenfte um bie Hebung beS ©traßenwefenS
im Kanton ©t. ©aßen hat ber erfte Onßaber biefer
©teße, Ingenieur Stegreßi, oorheriger 93orarlberger Saw
beSinfpeftor; er bat bem guten ©traßenmß, wie ben
umfangreichen Sßafferbauarbeiten baS ©epräge aufgebrüeft.
§err Sanbammann A. SRlegg lief} baS ©laS erheben
auf bte aßeiterentmicflung beS ©traßenwefenS unb bte

©ntwicflung ber 93eretnigung ©chweijerifchet ©traßenbau
gachmänner. (Schluß folgt).

©tthntiffiottêtoefen.
3)ic neue 6uömiffion$üerorönung ber 6tnbt 6t. ©alten.

(fiorrefyonbettj.)
I. Sie ÎDUttfcfye des (Setueobeftcmdes.

Sßie in anbern großen ©täblen, fo hut fleh auch t«
©t. ©aßen in ben legten ^jfa^ren immer mehr baS

VebürfntS nadh einer ^Neuregelung beS ©ubmiffionS»
mefenS geltenb gemacht. Obwohl in ©t. ©aßen ungefähr
bie gleiten Klagen über bie Unplängttc|feit ber befielen»
ben* Verorbnung erhoben mürben, lag eS nah?, ange»

ftchts ber in AuSficht ftehenben größern ©emeinbebauten

(VejitfSgebäube, iBe^irfSgefängniS, SRathauS k.) in einer

neuen Vcrorbnung ben Inpüfcljeri geänberten ®eihäß=
niffen unb ben neuern Anfchauungen iftecfjnung ju tragen.

Sßohl befiehl eine fantonale ißetorbnung, bte oor
etwa brei fahren oom ßiegierungSrat erlaffen tourbe,

einigermaßen itt Anlehnung an bte fiabtjürcherifche 33er»

orbnung. ^nSbefoubere waren oon bort bte S3eftimmungett
über bie gufdhlagSerteilung herüber genommen morbett,
mit ber ©rgänjung, bafj baS beim 3ufchiag berüdfidhtigt®
Angebot bem bewerbet oorauSftchllidh noch einen ange»

meffenen 3ßerbier,ft ermöglichen müffe. Sa bte weiter»

gehenbe« SMrcfthe beS ©ewerbeftanbeS bamit nicht in

©rfüßnng gingen, bemühte fich ber ftaötifche ©ewerbe»

oetbanb, feine gorberungen für bie Auffteßung neuer

33ergebungS » ©runbfähe jur iöerwirflichung ju bringen,
©ein SBefireben gtng namenttich bahtn, ben gewerblidhen
SSemfSoerbänben einen maßgebenben ©Ittfluß auf bie

3ufé)lagSerteilung p fidEjern burch ba§ Sßlittel oon ifireiS»

berechnungen, bie für bie 33ebörbe bei ber 33ergebung

weglettenb fein follten. Außerbem brachte er ein ßJiittel»

prelSoerfahren in bem ©Inne In iüorfdhlag, baß bei ber

3ufdhlagSerteilung tn aßen gäßen, wo feine ißreiSberech»

nungen eingereicht würben, In ber Siegel bte mittleren
Angebote berücffichtigt werben follten.

II. Scr lEtthtnirf Stadtrates.
Aut 2. Januar 1917 gab ber ©tabirat einen ©nt»

wurf ber 93erorbnung über bie 93ergebung oon ^-Bauarbeiten

befannt. Qn einem Bericht ootn 19. Januar führt ber
©tabtrat auS, baß ber erfte ©ntwurf, oom Çochbauamt
ausgearbeitet unb oon einer Konferenz ber tedhnifchen

SienftihefS bereinigt, bann oottt ©tabtrat am 19. Quni
1.916 in elfter Sefung behanbett worben fei.

Siefer ©ntmurf würbe bann oorerft ben tntereffierten
33erbänben pr iöernehmtaffung oorgelegt. 33on bet
AxbeiterHlnton unb bem greten Arbeiteroerbanb gingen
Itrnert ber angefehten grift einige AbcinberungSoorfchläß«
ein, bie im aßgemeinen materteß ntcht oon großer öe»

beittung finb. Ser ©ewetbeoerbattb ber ©labt @t. ©aßen
bageg'en reidhte mit einer ausführlichen ©tngabe oom
26. Auguft 1916 etnen ®egen>@ntwurf ein, ber nament'
lieh in ben wichtigen Sükfiimmungen über bie 3ufcf)lag8"
erteilung grunbtegenbe Abweidhungen oon ben biSh®*

üblichen ©runbfäßen in 93otfchlag brachte. SaS führt«

p wettern fchtiftüchen nnb münbiiehen Unterhanblungen
mit ben Organen beS genannten SßetbanbeS unb fchltcß'
lieh 5u einigen bebeutungSooßen Anbetungen am erften
©ntwurf, fo baß ber ©tabtrat bte jmeite Sefung erft }>'

S3eglnn beS StahreS 1917 obfchßcßen fonnte.
Ser ©tabtrat wibmet feinem neuen ©ntwurf übe«

bte ßufchlagS»@rteilung folgenbe ©rläuterungen:
„Schon bisher *ift bei 33ergebungen burch bte ©tabt
©t. ©aßen ni^t etrifadh auf bie bißigfte Offerte abge»

fteßt worben, fonbern bte ßufdhlagSerteilung ift iemett®

unter SBürbigung aßet Umftänbe erfolgt, wie auS einer

gufammenfießung über bie oom ©tabtrat In ben legten

fahren befchloffenen Vergebungen heroorgeht. 3» unfetm
erften ©ntwurf haben wir uns bnher mit ber bet fan»

tonalen ©libmiffionSoerorbnung entnommenen gaffunß
begnügt, wonach baS beim ffufdhlag berücfßdhtigte Angebot
bem Bewerber oorauSftdhtlicf) noch einen angemeffenefl
Verbienft ermöglichen müffe. Qn feiner bereits erwähnten
©ingabe erflart aber ber ©ewerbeoetbanb, baß ihm oh"«
baS Vefchrelten eines neuen 3BegeS bei ber 3nf<h^g^'
erteilung eine ftäbtifche ©ubmiffionSoerorbnung für ben

iso Jllustr. schweiz. Haudw -Zeitung („Meisterblatt") Nr. 11

4. Schaffung einer Auskunft st elle für Fach-
fragen. Der Antrag des Vorstandes, für die Auskunst
in Fachfragen eine besondere Stelle zu schaffen, wird
gerne angenommen. Herr Kantonstngenieur Ammann in
Altorf wird sich dieser Sache widmen. Er wird die
Anfragen entweder von sich aus oder in Verbindung
mit Fachkollegen beantworten. Damit will man nament-
ltch kleineren Gemeinden, die kein eigenes technisches
Personal haben, an die Hand gehen.

5. Die Jahresrechnung zeigt bei Fr. 3061.66
Einnahmen und Fr. 2607.80 Ausgaben einen Überschuß

von Fr. 553.86, womit das Vereinsvermögen von Fran-
ken 739.35 auf Fr. 1293.21 ansteigt. Trotzdem für das

Vereinsorgan statt der vorgesehenen Fr. 600 fast das

Doppelte verwendet wurde, ließ die Rechnung einen so

günstigen Abschluß zu. weil aus dem Fachkurs, nach
Ablieferung von Fr. 200 an kranke Schweizersoldaten,
noch ein Überschuß von Fr. 1363.87 zugunsten der Ver-
einskasfe blieb. Für das Jahr 1917/18 ist eine Erhöhung
der Mitgliederbeiträge vorgesehen, von 5 auf 7
Franken für die Aktiv- und von 10 auf 12 Franken
für die unterstützenden Mitglieder.

Auf Antrag der Rechnungs - Kommission wird die

Rechnung genehmigt und dem Vorstand ein bescheidenes
Taggeld von Fr. 5 ausgerichtet.

6. Als Ort der nächsten Jahresversammlung wurde
Lausanne bestimmt. (Bisherige Versammlungs - Orte:
St. Gallen, Bern, Zürich. Zürich und St. Gallen.

7. Die allgemeine Umfrage wurde nicht benützt, so

daß die Sitzung um 12 Vr Uhr geschloffen werden konnte.
Am Mittagsbankett im kleinen Tonhallesaal über-

brachte Herr Landammann A. Riegg den Gruß der
St. Galler-Regierung. Er zollte der Arbeit des Vereins
große Anerkennung und gab einiges bekannt aus der
Entwicklung des Straßennetzes im Kanton St. Gallen:
Die erste Straße wurde im Jahre 1774 unter Abt Beda
von Wil nach Rorschach erbaut, um die damalige Korn-
kammer am Bodensee mit den Ortschaften zu verbinden.

Im Jahre 1811 erfolgte die Belastungsprobe der stei-

nernen Brücke über die Sitter. Zur Eröffnung fuhr in
einer Staatskaroffe der Kleine Rat über das vtclbe
wunderte und heute noch zu den schönsten Brückenbauten
zählende Werk. Am andern Morgen stand auf einer
Inschrift:

„Nun, Wanderer, darfst du's ruhig wagen,
Die Brücke hat des Landes größte Last getragen!"

Den ersten Aufschwung nahm das Straßenwesen
durch die Verfassung vom Jahre 1831; der Staat ver-
pflichtete sich, für den Unterhalt der Hauptstraßen zu
sorgen. Im Gesetz vom Jahre 1834 wurde die Stelle
eines Wasserbau- und Straßeninspektors geschaffen. Die
größten Verdienste um die Hebung des Straßenwesens
im Kanton St. Gallen hat der erste Inhaber dieser
Stelle, Ingenieur Negrelli, vorheriger Vorarlberger Lan-
destnspektor; er bat dem guten Straßennetz, wie den
umfangreichen Wasserbauarbeiten das Gepräge aufgedrückt.
Herr Landammann A. Riegg ließ das Glas erheben
auf die Weiterentwicklung des Straßenwesens und die

Entwicklung der Vereinigung Schweizerischer Straßenbau
Fachmänner. (Schluß folgt).

Submissionswesen.
Die neue Submissionsoerurdnung der Stadt St. Gallen.

(Korrespondenz.)

I. Die Wünsche des Gewerbestandes.
Wie in andern großen Städten, so hat sich auch in

St. Gallen in den letzten Jahren immer mehr das

Bedürfnis nach einer Neuregelung des Submissions-
wesens geltend gemacht. Obwohl in St. Gallen ungefähr
die gleichen Klagen über die Unzulänglichkeit der bestehen-

den Verordnung erhoben wurden, lag es nahe, ange-

sichts der in Aussicht stehenden größern Gemeindebauten
(Bezirksgebäude, Bezirksgesängnis, Rathaus ec.) in einer

neuen Verordnung den inzwischen geänderten Verhält-
nisten und den neuern Anschauungen Rechnung zu tragen.

Wohl besteht eine kantonale Verordnung, die vor
etwa drei Jahren vom Regierungsrat erlassen wurde,

einigermaßen in Anlehnung an die fiadtzürcherische Ver-
ordnung. Insbesondere waren von dort die Bestimmungen
über die Zuschlagserteilung herüber genommen worden,
mit der Ergänzung, daß das beim Zuschlag berücksichtigte

Angebot dem Bewerber voraussichtlich noch einen ange-

messen en Verdienst ermöglichen müsse. Da die weiter-
gehenden Wünsche des Gewerbestandes damit nicht in

Erfüllung gingen, bemühte sich der städtische Gewerbe-

verband, seine Forderungen für die Aufstellung neuer

Vergebungs-Grundsätze zur Verwirklichung zu bringen.
Sein Bestreben ging namentlich dahin, den gewerblichen
Bemfsverbänden einen maßgebenden Einfluß aus die

Zuschlagserteilung zu sichern durch das Mittel von Preis-
berechnungen, die für die Behörde bei der Vergebung
wegleitmd sein sollten. Außerdem brachte er ein Mittel-
preisoerfahren in dem Sinne in Vorschlag, daß bei der

Zuschlagserteilung in allen Fällen, wo keine Preisberech-

nungen eingereicht würden, in der Regel die initiieren
Angebote berücksichtigt werden sollten.

II. Der Entwurf des Stadtrates.
Am 2. Januar 1917 gab der Stadtrat einen Ent-

wurf der Verordnung über die Vergebung von Bauarbeiten
bekannt. In einem Bericht vom 19. Januar führt der
Stadtrat aus, daß der erste Entwurf, vom Hochbauamt
ausgearbeitet und von einer .Konferenz der technischen

Dienstchefs bereinigt, dann vom Stadtrat am 19. Juni
1916 in erster Lesung behandelt worden sei.

Dieser Entwurf wurde dann vorerst den interessierten
Verbänden zur Vernehmlassung vorgelegt. Von der
Arbeiter-Unton und dem Freien Arbeiteroerband gingen
innert der angesetzten Frist einige Abänderungsvorschläge
ein, die im allgemeinen materiell nicht von großer Be-

deutung sind. Der Gewerbeverband der Stadt St. Gallen
dagegen reichte mit einer ausführlichen Eingabe vom
26. August 1916 einen Gegen-Entwurf ein, der nament-
lich in den wichtigen Bestimmungen über die Zuschlags-
erteilung grundlegende Abweichungen von den bisher
üblichen Grundsätzen in Vorschlag brachte. Das führte
zu weiter» schriftlichen und mündlichen Unterhandlungen
mit den Organen des genannten Verbandes und schließ-

ltch zu einigen bedeutungsvollen Änderungen am ersten

Entwurf, so daß der Stadtrat die zweite Lesung erst z»

Beginn des Jahres 1917 abschließen konnte.
Der Stabtrat widmet seinem neuen Entwurf über

die Zuschlags-Erteilung folgende Erläuterungen:
„Schon bisher'ist bei Vergebungen durch die Stadt
St. Gallen nicht einfach auf die billigste Offerte abge-

stellt worden, sondern die Zuschlagserteilung ist jeweils
unter Würdigung aller Umstände erfolgt, wie aus einer

Zusammenstellung über die vom Stadtrat in den letzten

Jahren beschlossenen Vergebungen hervorgeht. In unserm
ersten Entwurf haben wir uns daher mit der der kan-

tonalen Submiffionsverordnung entnommenen Fassung
begnügt, wonach das beim Zuschlag berücksichtigte Angebot
dem Bewerber voraussichtlich noch einen angemessenen

Verdienst ermöglichen müsse. In seiner bereits erwähnten
Eingabe erklärt aber der Gewerbeverband, daß ihm ohne

das Beschreiten eines neuen Weges bei der Zuschlags'
erteilung eine städtische Submiffionsverordnung für den



191

BrikktnUolitrNngen « Hiesklcbcdächer
»«fîAledm $v«teme

üspbaltarbeiten aller J}rt

erstellen < 552

0y$«l $ OtSiitp, mpbaitfabrik Käpf»a<t>, Borgen
« « Celepbon 24 « « golden« médaillé Zurieft ise4 « « telesrammei flspbalt « «

Ijaubroetfer« unb ©eroerbefianb zroccfioS erfeßeine. ©ein
^otfdEjtag ging baßln, baß für bte Vergebung entroeber

corn betreffenden BerufSoerbanb eingereihte preis»
etehnung ober mangels einer folgen Berechnung bte
"ttleren Singebote berüdffidßtigt roerben follen, roobei

Beßörbe lebiglicß nocß bte SJiögltcßfelt ber Anrufung
'be§ ©achoetfiänbigen BetfaßreuS bleiben mürbe. ®er

^eioetbeoetbattb rooHtc alfo einerfettS ben BerufSoer«
ûnben einen bireften ©tnftuß auf ble gufdßlagSerteilung

jw| bem SBege ber ©ittgabe oon PretSfalfutationen fidßern
pro anberfeltS eine Slrt eigentlichen SllittelprelSoerfaßretiS
äbr Slnroenbnng bringen laffen. ®iefe Söfung mußte
j*?et in ber oorgefdßlagenen ffonu ber Beßörbe, beren
t-rineffen babureß aQjufeßr befeßnitten roorben märe, als
"«annehmbar erfdßelnen.

®er ©runbgebatife einer geroiffen SJlitroirfung ber
"°®ïufSoerbânbê bureß pretSfalMaüouen Eonnte nur in
®wer oeränberten gotmullerung Berüdfftdßtigung ftttben.

©ntrourf oerfudßt nun bas in Slrtifel 22, ber ge«

toiffermaßen baS Berfaßren für bte Surcßfüßrung beS
" Slrtifel 21 aufgehellten ©runbfaßeS ber Vergebung

äu angemeffenen greifen näßer umfeßreißl".

Sfrt. 21.

®er öufeßtag fol! p einem mit ber geforberten
SlrbeitSletfimtg im richtigen BerßältnlS fteßenben,
anneßmbareu nnb angemeffenen preis erfolgen.

Slrt. 22.

BerufSoerbänbe unb Submittenten ftnb berede
tigt, bei öffentlichen ©ubmiffionen ber Beßörbe oor
ber ®tÖffnung ber Singebote Preisberechnungen
mit ben notroenbigen ©injclangaben einzureichen.

©rfcßelnt bte Berechnung eines BerufSoerbanbeS
ber oergebenben Beßörbe als angemeffen, fo foil
ble Vergebung an eines ober mehrere Singebote

erfolgen, bie meßt erheblich baoon ab roeießen.

©rflärt bie Beßörbe bie Berechnung eines 99e»

rufSoerbanbeS «IS unannehmbar, fo hat letzterer
baS SHedE>t, innert bret Sagen eine Überprüfung
burdß mtnbeftenS 2 ©aeßoerftänbige ju oerlangen.
®te ©aeßoerftänbigen roerben ju gletcßen Seilen
t>on ber oergebenben Beßörbe unb bem betreffenben
BerufSoerbanb bezeichnet. ®er einftimmige Befunb
ber ©aeßoerftänbigen, befleße betfelbe tu einer Be«

ftätigung ober in einer Berichtigung ber Berechnung
beS BetufSoerbanbeS, ift im Sinne oon Slbfaß 2

biefeS SlrtifelS für bte Bergebung maßgebenb.
Siegen feine Beregnungen oon BetufSoetbänben

nor ober fönnen ftch bie ©aeßoerftänbigen nicht
einigen, fo ßat bie Behörbe bie Bergebung nach
freiem ©rmeffen in SBürbigung beS in Slrtifel 21

uufgefteüten ©runbfaßeS oorpttehtnen. Bei großen
Unterfdßteben in ben geforberten greifen follen bie

ntebrigften Singebote im allgemeinen nicht beutet-
fichtigt roerbep fofetn nicht bereit Slngenuffenßeit
ber Behörbe nadßgeroiefen roirb.

„Siicßt nur bie BerufSoerbänbe, fonbern aueß bte
einzelnen ©Submittenten follen banach berechtigt fetn, oor
ber ©röffnung ber Offerten Preisberechnungen etnzu«
reichen ; gemeint finb bamit oor allem betaiHterte Kalfu»
lationen über bte ^ufummenfeßung ber etnzelnen ©In«
ßeltSpreife. ®en Berechnungen eines BerufSoerbanbeS
roirb nun Infofern eine befonbere Bebeutung zugeroiefen,
als bte oergebenbe Behörbe zu bemfelben Stellung nehmen
muß, fei es in zuftimmenbem ober abteßnenbem ©inn.
®te 3»fümmung erfolgt in ber SBetfe, baß bei ber Ber«
gebung nur Singebote berüctfichtigt roerben, bie nießt
erßebltch nadß oben ober unten oon ber Pretsberedßnung
abroeteßen; im ©egenfaß zum Borfdßlag beS ©eroerbe«
oerbanbeS foU alfo bte Behörbe nicht etroa an baS ober
bie Stngebote gebnnben fein, bie bent in ber Kalfulation
beS Berufs > BerbanbeS ermittelten Preife am nächften
tommen, roomit bie Bergebung ja eigentlich in bie £anb
beS BerufSoerbanbeS gelegt roäre. ©rfcßetnt ber Beßörbe
bte Berechnung eines BerufSoerbanbeS als ungeeignet,
um bei ber Bergebung in bie SBagfdßale zu fallen, fo
ßat fte baoon gemäß Slbfaß 3 beS SlrtifelS Den Berufs«
oetbanb in KenntntS zu feßen, roorauf ber leßtere eine
Überprüfung burdß Sadßoerffänbtge anbegeßren fann.
®te ©aeßoerftänbigen roerben zu gleichen Seilen oon
ber Behörbe unb bem BernfSoetbanb bezeichnet, müffen
aber nicht auSfdßlleßltch ber betreffenben BerufSgruppe
entnommen roerben, rote baS ber ©eroerbeoerbanb in
fetnem Borfdßlag poftuliert hat. Sinr ber einftimmige
Befunb ber ©achoerfiänbtgen foil für bte Beßörbe in
gletcßem ©time roegleitenb fetn, rote eine oon ißr als
angemeffen erachtete Preisberechnung. Können fidß bte
©achoerftänbigen nicht einigen, ober oerzicfjtet ber Be«
rufSoetbanb auf etne Überprüfung ber oon ber Behörbe
als unannehmbar erflärten Preisberechnung, ober ift etne
folcße Berechnung überhaupt innert nüßltcßer grift ntdßt
eingereicht roorben, fo foU bte Bergebung gemäß bem In
Slrtifel 21 aufgeftetlten ©runbfaß, alfo zu einem nach
freiem ©muffen ber Beßörbe als angemeffen erfdßetnen«
ben Preife erfolgen. ©S ift eigentlich nur nodß etne be«

fonbere Betonung biefeS ©runbfaßeS, roenn nadß bem
©cßlußfaß oon Slriifel 22 in gällen, roo große Unter«
fdßtebe in ben geforberten Preifen oorliegen, bie niebrigfien
Singebote im allgemeinen nur berücfftdßtigt roerben bürfen,
roenn fieß bie Beßörbe über beren Slngemeffenßeit oer«
geroiffert ßat. ®arin liegt aber audß etn geroiffeS @nt«

gegenfommen an ben ©ebanfen ber Beoorzugung ber
Üjiitteiprelfe, ber im ©egenentrourf beS ©etoerbeoetbanbeS
poftuliert roar, tn feiner pofttioen gorm aber als zu
roettgeßenb nidßt aufgenommen roerben fonnte.

Bet allem BerftänbnlS für bte SlotroenbigSeit, baS
©eroerbe, tnSbefonbere baS eigentliche Çanbroerf, oor
ben SluSroüchfeu ber freien Konfurrenz zu fchüßen, Darf
ötefe leßtere im ©nbmiffionSroefen nidßt einfach auSge«
fdßaltet roerben, fonft fönnte audß ber UnterneßmungSgeifi,
ber rote überall, fo audß im ©eroerbe, ben ftortfeßritt
bebingt, letdßt lahmgelegt roerben, zum ©dßaben forooßl
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N^r und Gewerbestand zwtcklos erscheine. Sein
Erschlag ging dahin, daß für die Vergebung entweder

vom betreffenden Berufsoerband eingereichte Preis-
erechnìlng oder mangels einer solchen Berechnung die
Uuleren Angebote berücksichtigt werken sollen, wobei
er Behörde lediglich noch die Möglichkeit der Anrufung
vles Sachverständigen-Verfahrens bleiben würde. Der

^ewerbeverband wollte also einerseits den Berufsoer-
anden einen direkten Einfluß auf die Zuschlagserteilung

vus dem Wege der Eingabe von Preiskalkulationen sichern
uvd anderseits eine Art eigentlichen Mittelpreisoerfahrens
our Anwendung bringen lassen. Diese Lösung mußte
voer in der vorgeschlagenen Form der Behörde, deren
Ermessen dadurch allzusehr beschnitten worden wäre, als
unannehmbar erscheinen.

Der Grundgedanke einer gewissen Mitwirkung der
ärufsverbände durch Preiskalkulmionen konnte nur in
Auer veränderten Formulierung Berücksichtigung finden.^ Entwurf versucht nun das tu Artikel 22, der ge-
Unssermaßen das Verfahren für die Durchführung des
u Artikel 21 aufgestellten Grundsatzes der Vergebung

îu angemessenen Preisen näher umschreibt".

Art. 21.

Der Zuschlag soll zu einem mit der geforderten
Arbeitsleistung im richtigen Verhältnis stehenden,
annehmbaren und angemessenen Preis erfolgen.

Art. 22.

Berufsverbände und Submittenten sind berech-

tigt, bei öffentlichen Submissionen der Behörde vor
der Eröffnung der Angebote Preisberechnungen
mit den notwendigen Etnzelangaben einzureichen.

Erscheint die Berechnung eines Berufsverbandes
der vergebenden Behörde als angemessen, so soll
die Vergebung an eines oder mehrere Angebote
erfolgen, die nicht erheblich davon abweichen.

Erklärt die Behörde die Berechnung eines Be-
rufSverbandes als unannehmbar, so bat letzterer
das Recht, innert drei Tagen eine Überprüfung
durch mindestens 2 Sachverständige zu verlangen.
Die Sachverständigen werden zu gleichen Teilen
von der vergebenden Behörde und dem betreffenden
Berufsverband bezeichnet. Der einstimmige Befund
der Sachverständigen, bestehe derselbe in einer Be-
stätigung oder in einer Berichtigung der Berechnung
des Berufsoerbandes, ist im Sinne von Absatz 2

dieses Artikels für die Vergebung maßgebend.
Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden

vor oder können sich die Sachverständigen nicht
einigen, so hat die Behörde die Vergebung nach
freiem Ermessen in Würdigung des in Artikel 2l
aufgestellten Grundsatzes vorzunehmen. Bei großen
Unterschieden in den geforderten Preisen sollen die

tztedrigsten Angebote im allgemeinen nicht berück-

sichtigt werden^ sofern nicht deren Angemessenheit
der Behörde nachgewiesen wird.

„Nicht nur die Berufsverbände, sondern auch die
einzelnen Submittenten sollen danach berechtigt sein, vor
der Eröffnung der Offerten Preisberechnungen etnzu-
reichen; gemeint sind damit vor allem detaillierte Kalku-
laîionen über die Zusammensetzung der einzelnen Ein-
hetlspreise. Den Berechnungen eines Berufsoerbandes
wird nun insofern eine besondere Bedeutung zugewiesen,
als die vergebende Behörde zu demselben Stellung nehmen
muß, sei es in zustimmendem oder ablehnendem Sinn.
Die Zustimmung erfolgt in der Weise, daß bei der Ver-
gebung nur Angebote berücksichtigt werden, die nicht
erheblich nach oben oder unten von der Preisberechnung
abweichen; im Gegensatz zum Vorschlag des Gewerbe-
Verbandes soll also die Behörde nicht etwa an das oder
die Angebote gebunden sein, die dem in der Kalkulation
des Berufs - Verbandes ermittelten Preise am nächsten
kommen, womit die Vergebung ja eigentlich in die Hand
des Berufsoerbandes gelegt wäre. Erscheint der Behörde
die Berechnung eines Berufsverbandes als ungeeignet,
um bei der Vergebung in die Wagschale zu fällen, so

hat sie davon gemäß Absatz 3 des Artikels den Berufs-
verband in Kenntnis zu setzen, worauf der letztere eine
Überprüfung durch Sachverständige «»begehren kann.
Die Sachverständigen werden zu gleichen Teilen von
der Behörde und dem Berufsverband bezeichnet, müssen
aber nicht ausschließlich der betreffenden Berufsgruppe
entnommen werden, wie das der Gewerbeverband in
seinem Vorschlag postuliert hat. Nur der einstimmige
Befund der Sachverständigen soll für die Behörde in
gleichem Sinne wegleitend sein, wie eine von ihr als
angemessen erachtete Preisberechnung. Können sich die
Sachverständigen nicht einigen, oder verzichtet der Be-
rufsverband auf eine Überprüfung der von der Behörde
als unannehmbar erklärten Preisberechnung, oder ist eine
solche Berechnung überhaupt innert nützlicher Frist nicht
eingereicht worden, so soll die Vergebung gemäß dem in
Artikel 21 aufgestellten Grundsatz, also zu einem nach
freiem Ermessen der Behörde als angemessen erscheinen-
den Preise erfolgen. Es ist eigentlich nur noch eine be-
sondere Betonung dieses Grundsatzes, wenn nach dem
Schlußsatz von Artikel 22 in Fällen, wo große Unter-
schiede in den geforderten Preisen vorliegen, die niedrigsten
Angebote im allgemeinen nur berücksichtigt werden dürfen,
wenn sich die Behörde über deren Angemessenheit ver-
gewissert hat. Darin liegt aber auch ein gewisses Ent-
gegenkommen an den Gedanken der Bevorzugung der
Mtteîpreise, der im Gegenentwurf des Gewerbeoerbandes
postuliert war, in seiner positiven Form aber als zu
wettgehend nicht aufgenommen werden konnte.

Bet allem Verständnis für die Notwendigkett, das
Gewerbe, insbesondere das eigentliche Handwerk, vor
den Auswüchsen der freien Konkurrenz zu schützen, darf
diese letztere im Submissionswesen nicht einfach ausge-
schaltet werden, sonst könnte auch der Unternehmungsgeist,
der wie überall, so auch im Gewerbe, den Fortschritt
bedingt, leicht lahmgelegt werden, zum Schaden sowohl
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bef betreffenben Beruffoerbanbef als auch bet 9lEge»

meinhelt, bet nicht zugemutet roerben fann, auf ble 2luf»
nfifcung günftiger Konjunfturmögtichfeiten, rote fie nament»
ttch bei größern Bauuntemehmungen in grage fommen,
einfach ju oerjid^ten unb biefen BerzidEjt mit zu teuren
greifen ju bejahten. ®ie Berhältniffe im ©roß utib
Kleingewerbe fmb nach biefer Nidjtung tticfjt bie gleiten;
ba abet bie Sluffteflung befonberet ©runbfähe für bie
beiben Kategorien bei bet àrbettfoergebung nicht roofyl

möglich ift, barf eine freie Sßfirbigung ber oerfdhteben»

artigen gälte nicht oBttig aufgefcîjloffen roerben.
3(n btefem ©tnne ift ber oorltegenbe Berfuch einer

Neuregelung ber Qufchlagferteilung aufjufaffen, ber ben

guten SBiEen ber Behörbe befunben foil, ju ber com
©eroerbeftanb rote überall, fo auch tn ®t. ©allen anbe»

geljrten Neform bef ©ubmiffionfroefenf nach Nlögltdhfett
$anb ju bieten, ber aber toie jeber Berfud) fetne ©ig»

nung erft tn ber $raj:if erroeifen muß. SJlan baxf fid)
babei auch nit^t ber QEufton hingeben, mit irgeub einer
Regelung bef Berfahtenf ben ©chroterigfetten bei ber
Bergebung im einzelnen gafle überhaupt oorbeugen ju
fönnen. äucfj in ber Qufunft ^irb (,<,§ gegenfeitige
Bertrauen jroifdfjen Behörbe unb ©eroerbe bte roicljtigfte
Borauffejzung einer befrtebigenben Söfung ber @ub>

miffionffrage bleiben, Qnfbefonbere muß babei an ettte

lopale Nlitroirfung ber geroerblichen Beruff Betbänbe
appelliert roerben, Denen audb nach Slrtifel 24 burd) ben

©runbfab möglldhfter 93eröcffxd^tigung oon KoEeftioetn
gaben, forote buret) bie Nlögiichfeit fretbänbiger 2lrbeitf»
Übertragung auf ©runb einer ©arifoerelnbarung eine

beoorjugte ©teEung einräumt; ber letztere 3Beg roirb
roenigftenf oon etnjelnen Beruffgruppen bef Kieinge»
roerbef mit ©tfolg betreten roerben tönnen. ®af unent»
behtlidfje Korreftio gegen ungebührliche ißrel^ftetgerung
burdh Ningbilbung ift tn Slrtitel 25 enthalten."

3lrt. 23.
Bei annähernb gleichroertigen Angeboten ift ben

ortfanfäßigen unb etnhetmifchen @efdE»äfien im aU=

gemeinen gegenüber aufroärtigen unb auftänbifdhen
ber Borzug ju geben; babei joli, roie bei ber Ber»
gebung ohne àuffchretbung, auf mögllchfte Slb»

roechflung Bebacf)t genommen roerben.
3trt. 24.

KoEeftio ©Ingaben geroerblichet Bereinigungen
finb mögtichft ju berücfjidhtigen, fofern für ble

2lrbeitfoerteitung ber oergebenben Behörde baf
©enehmigungèrecht oorbebalten bleibt.

Unter ben gleichen Borauffetjungen fann ohne
ooraufgegangene SluSfd^retbung bie Vergebung an
eine getoetbliche Berufforganifation auf ©runb
etner mit ber oergebenben Befjötbe abgefchloffenen
©arif Beretnbarung erfolgen.

2lrt. 25.
©rgibt bie Prüfung ber Singebote, baß burdh

Ningbilbung eine ungebührliche ißretfftelgerung be^

Zroccft roicb, fo fann bie betreffende Slcbeit entroeber
frelhänbig oergeben ober tn Negte aufgeführt roerben.

„®te tn Slrtifel 26 unb ff. aufgeteilten befonbern
Beblngungen betreffenb ben Slrbciterfc^u^, bie fidh
tn ber £>auplfacbe an bte bezüglichen Borfchriften ber
fantonalen Borfchrifcen anlehnen, beruhen auf ber heute
überall anerfannten ©rroägung, baß bei ber Slrbeitfoer»
gebung ben Qntereffen nicht nur ber Unternehmer, fon»
bern audh ber Arbeiter, als bef roictfchafdich fchroächern
©ellef im ©tenftuerhältntf, ^Rechnung getragen roerben
foil, ghre prafttfdhe Bebeutung erhalten btefe ißorfdhriften
burdh bte 93eftimmung tn lit. c oon Slrtifel 20 bef
©ntrourfef, roonach Unternehmer, roeldhe für bte ©Inhal»
tung ber fraglichen SBebingungen ntcht bie etforbetlidhe
(Sicherheit bieten, oon ber Serüctfidhtigung bei ber Qu»

fchlagferteilung auägefdhloffen fein foEen. ©In roeiter»

gehenbef begehren ber 3lrbeitet'Union, babei audh bte

Nichtanerfennung bef Drganifationfredhtef burdh ^inen

Unternehmer als 2luëfdhflefîung§grunb aufbrüdtlidh auf»

juführen, fonnte namentlich int .^Inblicf auf bte fürjHch tu

Qütidh bei ber Üluflegung einer ähnlichen ®eftimmung ju
$age getretenen ©^roierigfelten nicht berücfftdhtigt roerben.

©ie übet ben 3lbfcf)luf3 unb Qnhalt ber SSet»

träge aufgefteßteti löeftimmungen bringen tnfofern eine

teilroeife Neuerung, alf tnffünftig bie Normalien bef
©dhroetjer. Ingenieur» unb 5Irdhiteften»23erein§ für bie

aEgemetnen, forole für bie befonbern Seblngungen unb

Nlafjoorfchriften bem Vertrage jugrunbe gelegt roerben

foöen.
®a§ im legten SC&fdhnitt enthaltene Sefdhroerbe»

Verfahren bejleht fidh, ba ben geroerblidhen Söerbänben

berettf bei ber Qufdhlagferteilung ein roettgeljenbef SUUit-

fpradheredht eingeräumt rourbe, auf aEgemetne Sefdhroerben
oon Unternehmern unb ülrbeitern ober Drganifationen
betfelben roegen Nlifcadhtung ber im Nerorbnungfentrourf
enthaltenen Norfdfjriften." (.©dhlu^ folgt).

9»$ bätten non 6(tjnetlj(f|iiiliSiiif)l im

eleMriiit geheilten Sntjbaii.
SSon ®ipl. Snflcmeur ©ugen 3Ttaper.

2Bir haben bereits im Jahrgang 1915 oon ben

©pejialftählen, oon ben ©cbneEbrefp ober rote man jetjt
häufig fagt, oon ben ©dhneEfchnittfiäblen unb ihrer ^är»
tung in einer befonberett ISbhanblung berichtet.

^>eute fei auf baf gärten ber ©dhneDfdhnittftähle im
cleftrifch geheljten ©aljbab furj h'ng«miefen.

Çeute, roo In aEen Sänbetn, bte tn ben 9ßeltfrieg
oerrowfelt finb, auf ber NietaEinbufttie für ben Ärlegf»
bebarf heraufgeholt roirb, roaf nur menfchenmöglidh ift,
ba roerben an bte Setfiungffähigfeit ber -ißerheuge tn
ber SNafdhtnentnbuftrie fo h®he 3lnforberungen gefteEt,
roie faum je juoor. Sffiährenb eben fonft, felbft ju Qetten
bef angeftrengteften löetriebef, ftetf nur ein oerhältntf»
mä^ig geringer ©eil ber ju bearbeitenben ©egenftänbe,
role Konftruliionfteile unb bercleldhen auf einem ÜNate»

rial beftanb, beffen Bearbeitung bejonberf leijtungf» unb
roiberftanbffähige Sßerfjeuge, rote ©rehfiähle, Bohrer,
gwer etforbetlidh machte, fo finb im $)lnOltct auf ble

gegenroärligen befonbeten Bebürfniffe faft auffdhlie^ltdh
ÜBertjeuge ber eben bejeichttelen 3lrt erforbetlidh- ©le jur
ÇerftcEung biefer SBetfjeuge geeigneten ©tahlforten fmb,
rote gefagt unter ben Namen ©chneEbrel)», ©»hneEauf'
ober beffer ©chneEfchniitftahl ©dhneEarbeitf ^ ober Napib»
fiahl, ©pejialftahl, ©belftahl, Seglerungfftahl beîannt.
©en geroöhnlichen Kohleuftoffftahl bejetchnet man im
©egenfah hierzu meift fchhdhthtn elf ^Berfjeug-- ober ®u&'
ftaht. ©er ©chmQfdhnittftahl unterf^etbet ftch im Betriebe
bant feiner roefentlich anberen dhemifchen Qufammen»
fchung oon bem geroöhnlidhen 9Bexheugftahl in erfter
Binie baburdh, ba^ er mit großer £ärte eine fehr große
Qähigfett oerbinbet, roorauf bei richtiger h^rtctech®

ttifcher Behanblung eine fehr große „©chneibhaltigfeit"
unb Sebenfbauer ergibt, ©er ©chneflbrehftahl oerltert,
rote mir in unfeter 3lbhanblung oon 1915 befonberf
heroorgehoben haben, bur^ bie ©rhitjung bei ber Dlrbeit
feine glätte nidht. Sluf ©runb biefer ©igenfdfjaften fann
man beim arbeiten mit SBerfjeugen, bte auf foldhem
©lahl hcrgeftcllt finb, felbft bei ber Bearbeitung oon
3Bet!ftfic£en auf fehr hartem SNaterial, eine roefentlich
größere ©chnittgefchroinbigfelt unb einen erheblich größeren
Borfchub anroenben unb tnfolgebeffen audh eine roefentlich
größere SlrbeitSleiftung erzielen.
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des betreffenden Berufsverbandes als auch der Allge-
meinhett. der nicht zugemutet werden kann, auf die Aus-
nützung günstiger Konjunkturmöglichkeiten, wie sie nament-
lich bei größern Bauunternehmungen in Frage kommen,
einfach zu verzichten und diesen Verzicht mit zu teuren
Preisen zu bezahlen. Die Verhältnisse im Groß und
Kleingewerbe sind nach dieser Richtung nicht die gleichen;
da aber die Aufstellung besonderer Grundsätze für die
beiden Kategorien bei der Arbeitsvergebung nicht wohl
möglich ist. darf eine freie Würdigung der verschieden-

artigen Fälle nicht völlig ausgeschloffen werden.

In diesem Sinne ist der vorliegende Versuch einer
Neuregelung der Zuschlagserteilung aufzufassen, der den

guten Willen der Behörde bekunden soll, zu der vom
Gewerbestand wie überall, so auch in St. Gallen anbe-

gehrten Reform des Submiffionswesens nach Möglichkett
Hand zu bieten, der aber wie jeder Versuch seine Eig-
nung erst in der Praxis erweisen muß. Man darf sich
dabei auch nicht der Illusion hingeben, mit irgend einer
Regelung des Verfahrens den Schwierigkeiten bei der
Vergebung im einzelnen Falle überhaupt vorbeugen zu
können. Auch in der Zukunft wird das gegenseitige
Vertrauen zwischen Behörde und Gewerbe die wichtigste
Voraussetzung einer befriedigenden Lösung der Sub-
missionsfrage bleiben. Insbesondere muß dabei an eine

loyale Mitwirkung der gewerblichen Berufs - Verbände
appelliert werden, denen auch nach Artikel 24 durch den

Grundsatz möglichster Berücksichtigung von Kollektivein
gaben, sowie durch die Möglichkeit freihändiger Arbeits-
Übertragung auf Grund einer Tarifvereinbarung eine

bevorzugte Stellung einräumt; der letztere Weg wird
wenigstens von einzelnen Berufsgruppen des Kleinge-
werbes mit Erfolg betreten werden können. Das unent-
behrliche Korrektiv gegen ungebührliche Preissteigerung
durch Ringbildung ist in Artikel 25 enthalten."

Art. 23.
Bet annähernd gleichwertigen Angeboten ist den

ortsansäßigen und einheimischen Geschäften im all-
gemeinen gegenüber auswärtigen und ausländischen
der Vorzug zu geben; dabei soll, wie bei der Ver-
gebung ohne Ausschreibung, auf möglichste Ab-
wechslung Bedacht genommen werden.

Art. 24.
Kollektiv Eingaben gewerblicher Vereinigungen

sind möglichst zu berücksichtigen, sofern für die

Arbeitsverteilung der vergebenden Behörde das
Genehmigungsrecht vorbehalten bleibt.

Unter den gleichen Voraussetzungen kann ohne
vorausgegangene Ausschreibung die Vergebung an
eine gewerbliche Berufsorganisation auf Grund
einer mit der vergebenden Behörde abgeschlossenen

Tarif Vereinbarung erfolgen.
Art. 25.

Ergibt die Prüfung der Angebote, daß durch
Ringbildung eine ungebührliche Preissteigerung be-

zwl ck: wird, so kann die betreffende Arbeit entweder
freihändig vergeben oder in Regie ausgeführt werden.

„Die in Artikel 26 und ff. aufgestellten besondern
Bedingungen betreffend den Arbeiterschutz, die sich

in der Hauptsache an die bezüglichen Vorschriften der
kantonalen Vorschriften anlehnen, beruhen auf der heute
überall anerkannten Erwägung, daß bei der Arbeitsoer-
gebung den Interessen nicht nur der Unternehmer, son-
dern auch der Arbeiter, als des wirtschaftlich schwächern
Teiles im Dienstverhältnis, Rechnung getragen werden
soll. Ihre praktische Bedeutung erhalten diese Vorschriften
durch die Bestimmung in lit. e von Artikel 20 des

Entwurfes, wonach Unternehmer, welche für die Einhal-
tung der fraglichen Bedingungen nicht die erforderliche
Sicherheit bieten, von der Berücksichtigung bei der Zu-

schlagserteilung ausgeschlossen sein sollen. Ein weiter-

gehendes Begehren der Arbeiter-Union, dabei auch die

Nichtanerkennung des Organisaiionsrechtes durch einen

Unternehmer als Ausschließungsgrund ausdrücklich auf-

zuführen, konnte namentlich im Hinblick auf die kürzlich in

Zürich bei der Auslegung einer ähnlichen Bestimmung zu

Tage getretenen Schwierigkeiten nicht berücksichtigt werden.
Die über den Abschluß und Inhalt der Ver-

träge aufgestellten Bestimmungen bringen insofern eine

teilweise Neuerung, als inskünftig die Normalien des

Schweizer. Ingenieur- und Architekten-Vereins für die

allgemeinen, sowie für die besondern Bedingungen und

Maßvorschriften dem Vertrage zugrunde gelegt werden
sollen.

Das im letzten Abschnitt enthaltene Beschwerde-
Verfahren bezieht sich, da den gewerblichen Verbänden
bereits bei der Zuschlagserteilung ein weitgehendes Mit-
spracherecht eingeräumt wurde, auf allgemeine Beschwerden
von Unternehmern und Arbeitern oder Organisationen
derselben wegen Mißachtung der im Verordnungsentwurf
enthaltenen Vorschriften." (Schluß folgt).

Das Härte» va« SchneWMslahl im

elektrisch geheizten Salzbad.
Von Dipt. Ingenieur Eugen Mayer.

Wir haben bereits im Jahrgang 1915 von den

Spezialstählen, von den Schnelldreh- oder wie man jetzt
häufig sagt, von den Schnellschnittstählen und ihrer Här-
tung in einer besonderen Abhandlung berichtet.

Heute sei auf das Härten der Schnellschnittstähle im
elektrisch geheizten Salzbad kurz hingewiesen.

Heute, wo in allen Ländern, die in den Weltkrieg
verwickelt sind, aus der Metallindustrie für den Kriegs-
bedarf herausgeholt wird, was nur menschenmöglich ist,
da werden an die Leistungsfähigkeit der Werkzeuge in
der Maschtnenindustrie so hohe Anforderungen gestellt,
wie kaum je zuvor. Während eben sonst, selbst zu Zeiten
des angestrengtesten Betriebes, stets nur ein Verhältnis-
mäßig geringer Teil der zu bearbeitenden Gegenstände,
wie Konfiruktionsteile und dergleichen aus einem Mate-
rial bestand, dessen Bearbeitung besonders leiftungs- und
widerstandsfähige Werkzeuge, wie Drehstähle, Bohrer,
Fräser erforderlich machte, so sind im Hinblick auf die

gegenwärtigen besonderen Bedürfnisse fast ausschließlich
Werkzeuge der eben bezeichneten Art erforderlich. Die zur
Herstcllung dieser Werkzeuge geeigneten Stahlsorten sind,
wie gesagt unter den Namen Schnelldreh-, Schnellauf-
oder besser Schnellschnittstahl, Schnellarbeits oder Rapid-
stahl, Spezialstahl, Edelstahl, Legierungsstahl bekannt.
Den gewöhnlichen Kohlenstoffstah! bezeichnet man im
Gegensatz hierzu meist schlechthin als Werkzeug- oder Guß-
stahl. Der Schmllschnittstahl unterscheidet sich im Betriebe
dank seiner wesentlich anderen chemischen Zusammen-
sctzung von dem gewöhnlichen Werkzeugstahl in erster
Linie dadurch, daß er mit großer Härte eine sehr große
Zähigkeit verbindet, woraus sich bei richtiger yärtetech-
nischer Behandlung eine sehr große „Schneidhaltigkett"
und Lebensdauer ergibt. Der Schnelldrehstahl verliert,
wie wir in unserer Abhandlung von 1915 besonders
hervorgehoben haben, durch die Erhitzung bei der Arbeit
seine Härte nicht. Auf Grund dieser Eigenschaften kann
man beim Arbeiten mit Werkzeugen, die aus solchem

Stahl hergestellt sind, selbst bei der Bearbeitung von
Werkstücken aus sehr hartem Material, eine wesentlich
größere Schnittgeschwindigkeit und einen erheblich größeren
Vorschub anwenden und infolgedessen auch eine wesentlich
größere Arbeitsleistung erzielen.
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